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Verordnung über die Gebührentarife im Planungs- und Bauwesen 
(vom 15. November 2013) 

 
Der Gemeinderat Schwyz, 

gestützt auf Art. 50 des Baureglements der Gemeinde Schwyz vom 
26. September 2010 beschliesst: 

 
 
 
I.  Einleitung 

 
Art. 1 Allgemeine Bestimmungen 

Diese Verordnung regelt die Gebühren im Planungs- und Bauwesen der Gemeinde 
Schwyz. Fehlen Bestimmungen, so gilt die Gebührenordnung für die Verwaltung 
und Rechtspflege im Kanton Schwyz vom 20. Januar 1975, SRSZ 173.111. 

 
Art. 2 Bemessungsgrundsätze1 

1 Sofern nicht nachstehend durch die Kubatur hergeleitet oder mit einer Bandbrei-
te der Tarife bezeichnet, bemisst sich die Höhe der Gebühren nach effektivem Ar-
beitsaufwand. 
2 Die Ansätze werden zugeteilt: 
a) Abteilungsleiter Hochbau, Abteilungsleiter Tiefbau Fr. 135.00/h; 
b) Bausekretäre, Umweltschutzbeauftragter, Sachbearbeiter Tiefbau Fr. 115.00/h; 
c) Sekretariat Fr. 105.00/h. 
3 Zusätzlich in Rechnung gestellt werden allfällige Gutachten und Beurteilungen 
externer Fachinstanzen. 
4 Die Höchstansätze dürfen ausnahmsweise um bis zu 50 Prozent überschritten 
werden, wenn eine Amtshandlung einen so grossen Aufwand erfordert, dass der 
Höchstansatz dazu in einem offensichtlichen Missverhältnis steht. 
 
 
II.  Gebühren für Baugesuche 

 
Art. 3 Kleinere Bauvorhaben 

Für kleinere Bauvorhaben wie An-, Auf- und Umbauten, Sanierungen, Umge-
bungsarbeiten, Nebengebäude, Projektänderungen usw., für welche ein Beschluss 
der Baubehörden erforderlich ist, beträgt die Gebühr zwischen Fr. 150.00 und 
Fr. 1‘500.00. 

 

 

 

 
1 In der Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 1008 vom 24. November 2017 
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Art. 4 Wohnbauten1 

1 Die Gebühr pro m3 umbauten Raumes nach SIA 416 beträgt Fr. 0.95, im Mini-
mum Fr. 700.00. Abzüge des Volumens infolge Abbruchs werden nicht berück-
sichtigt. 
2 Der Maximalbetrag bemisst sich auf eine Gebühr von Fr. 13‘000.00. Aufwen-
dungen darüber hinaus werden gemäss Aufwand nach Art. 2 dieser Verordnung 
erhoben. 

 
Art. 5 Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebauten und  

-anlagen, landwirtschaftliche Bauten1 

1 Die Gebühr pro m3 umbauten Raumes nach SIA 416 beträgt Fr. 0.45, im Mini-
mum Fr. 700.00. Abzüge des Volumens infolge Abbruchs werden nicht berück-
sichtigt. 
2 Der Maximalbetrag bemisst sich auf eine Gebühr von Fr. 13‘000.00. Aufwen-
dungen darüber hinaus werden gemäss Aufwand nach Art. 2 dieser Verordnung 
erhoben  

 
Art. 6 Parkhäuser/Tiefgaragen 

Für Parkhäuser/Tiefgaragen (bei Mehrfamilienhäuser, Gewerbebauten, öffentliche 
Parkhäuser, usw.) gilt Art. 5. 

 
Art. 7 Tiefbau (Strassen, Wege, Leitungen, offene Parkplätze) 

Bei privaten Motorfahrzeugabstellplätzen: Fr. 250.00 für den ersten Parkplatz, je-
der weitere Motorfahrzeugabstellplatz Fr. 50.00. 
Weitere Tiefbauvorhaben: Fr. 500.00 bis Fr. 5‘000.00.  

 
Art. 8 Kombinierte Bauprojekte 

Die Gebühr wird nach dem überwiegenden Charakter der Baute Art. 4 bis Art. 7 
zugewiesen. 
Art. 9 Reklamen 

Im Minimum Fr. 150.00. Jede zusätzliche Reklame Fr. 75.00. 
 
 
III.  Weitere Gebühren 

 
Art. 10 Gestaltungsplan, Gestaltungsplanänderung 

Fr. 1‘000.00 bis Fr. 20‘000.00 
 
 
 
1 In der Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 1008 vom 24. November 2017 
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Art. 11 Sonderverfahren 

Für folgende Verfahren gilt Art. 2 dieser Verordnung: 
a) Änderungen der Nutzungsplanung ausserhalb der ordentlichen Ortsplanungs-

revisionen; 
b) Abschreibung des Verfahren; 
c) Vorentscheid; 
d) Verlängerung der Bewilligung; 
e) Umweltverträglichkeitsprüfung; 
f) Baustopp; 
g) Ablehnung; 
h) weitere nicht namentlich aufgeführte Verfahren im Planungs- und Bauwesen. 

 
Art. 122 

 
Art. 13 Hausnummer 

Pro Hausnummer wird eine Gebühr (inkl. Lieferung und Montage) von Fr. 100.00 
erhoben. 

 
Art. 14 öffentlicher Grund 

Für die vorübergehende Inanspruchnahme des öffentlichen Strassengebietes wird 
eine Grundgebühr von Fr. 150.00 einverlangt. Hinzu wird eine Gebühr von m2 
und Woche von Fr. 3.00 erhoben und zusammen mit dem Arbeitsaufwand sepa-
rat verrechnet. 

 
Art. 15 Stadtmodell 

Ausleihe pro Monat (jeweils aufgerundet) Fr. 200.00. 
Kopie eines Moduls mit Einsatz für den gewünschten Standorts Fr. 1‘500.00. 
 
 
IV.  Kontrolle 

 
Art. 16 Schnurgerüstabnahme1 

Die Ansätze bemessen sich inkl. Gerätebenutzung, exkl. Mwst und weiteren Spe-
sen: 
a) Vermesser Fr. 101.00/h; 
b) Geotechniker Fr. 97.00/h. 

 

 
1 In der Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 1008 vom 24. November 2017 
2 In der Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 34 vom 1. Februar 2019 
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Art. 17 Kanalisationskontrolle1 

Die Ansätze bemessen sich inkl. internem Verwaltungsaufwand und pauschal: 
a) Ein-, Zwei- und REFH (pro Hauptgebäude) Fr. 235.00 
b) Mehrfamilienhaus (pro Hauptgebäude) Fr. 260.00 
c) Gewerbe- und Industriebau (pro Hauptgebäude) Fr. 260.00 
d) kleinere Bauten, An- und Umbauten Fr. 165.00 
e) landwirtschaftliche Bauten (pro Hauptgebäude) Fr. 235.00 
Mehraufwendungen z.B. infolge Nachkontrollen sowie weitere Spesen werden se-
parat nach Aufwand verrechnet. 

 
Art. 18 Rohbau- und Schlussabnahme1 

Die Ansätze bemessen sich inkl. internem Verwaltungsaufwand pauschal: 
a) Ein-, Zwei- und REFH (pro Hauptgebäude) Fr. 420.00 
b) Mehrfamilienhaus (pro Hauptgebäude) Fr. 545.00 
c) Gewerbe- und Industriebau (pro Hauptgebäude) Fr. 645.00 
d) kleinere Bauten, An- und Umbauten Fr. 266.00 
e) landwirtschaftliche Bauten (pro Hauptgebäude) Fr. 420.00 
Mehraufwendungen z.B. infolge Nachkontrollen sowie weitere Spesen werden se-
parat nach Aufwand verrechnet. 

 
Art. 19 Kommunaler Brandschutz1 

Die Aufwendungen werden nach dem Ansatz Fr. 115.00/h verrechnet.  
 
 
V.  Schlussbestimmungen 

 
Art. 20 Inkrafttreten 

Die Gebührenordnung tritt auf den 1. Januar 2014 in Rechtskraft und ersetzt den 
bisherigen Gebührentarif für Baubewilligungen. Nach Inkrafttreten eingereichte 
Baugesuche werden mit den Tarifen dieser Verordnung verrechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 In der Fassung gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 1008 vom 24. November 2017 


